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RS OGH 1956/10/17 7Ob472/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1956

Norm

ABGB §1012

ABGB §1295

ABGB §1299

ZPO §41

Rechtssatz

Die vom Machtgeber bezahlten Kosten des Prozeßgegners können, wenn der Machtgeber durch eine

P<ichtenverletzung seines Machthabers im Prozesse sachfällig geworden ist, den Gegenstand eines

Schadenersatzanspruch bilden.
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